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VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

~r-An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1/ CLJ 1 e1 /:;~'-.iA. ~ \ 
1010 Wie n 

Datum: 1 9.DEZ.1986 

t VerteiILdW._!f/6' 

17.Dezember 1986 
Dr.WS/IC. 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Mineralölsteuergesetz 1981 und weitere 
Bundesgesetze geändert werden 

Im Sinne der Entschließung zum Geschäftsordnungsgesetz des 
Nationalrates BGBl.Nr. 178/1961 übermittlen wir Ihnen bei­
geschlossen 25 Exemplare unserer Stellungnahme zur gefäl­
ligen Gebrauchnahme. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 
VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

d~ ~ 
(Dr.Othmar Hobler) (Dr.Wolfgang Seitz) 

25 Beilagen 

A-1031 Wien, Schwarzenbergplatz 4, Telefon: (0222) 725651, Telex 131717 indusa, Telefax: (0222) 725651 OW 292, OVR 0031011 

5/SN-289/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



es 

An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 
Himmelpfortgasse 8 
1010 Wie n 

VEREINIGUNG 
aSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

17. Dezember 1986 
Dr.WS/IC. 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Mineralölsteuergesetz 1981 und weitere 
Bundesgesetze geändert werden 

Wir danken für die übermittlung des obgenannten Gesetzent­
wurfes und erlauben uns, hiezu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Abschnitt I (Mineralölsteuergesetz): 

Wenngleich der primäre Zweck des Gesetzentwurfes in der 
Anpassung diverser Gesetze an den neuen Zolltarif besteht, 
so erfolgen doch auch eine Reihe kleinerer materieller 
Änderungen. Nicht berücksichtigt wurde allerdings im Mineral­
ölsteuergesetz unser Verlangen auf Einbeziehung von Spindelöl 
in die Rückvergütungsregelung von § 15. Wir rufen hiezu 
unsere Eingaben vom 29.1.1985 sowie vom 10.4.1985 in Erinne­
rung. Darin haben wir darauf hingewiesen, daß es unseres 
Erachtens eine unsachliche Differenzierung ist, wenn § 15 
Mineralölsteuergesetz für begünstigte Anlagen eine Rückver­
gütung bei Verwendung von Gasöl vorsieht, nicht aber bei 
Verwendung von Spindelöl. Weiters haben wir darauf hingewie­
sen, daß wirtschaftliche überlegungen dafür sprechen, wei­
terhin Spindelöl in Anlagen nach § 15 zu verwenden. Wir 
ersuchen daher abermals um eine entsprechende Ergänzung 
von § 15 Abs. 1 Mineralölsteuergesetz, durch welche die 
Mineralölsteuer auf Spindelöl in die Rückvergütungsregelung 
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einbezogen wird. 

Zu Abschnitt VI (Tabakmonopolgesetz): 

Es stellt sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist, die 
Tabaksteuer auf Waren auszudehnen, die keinen Naturtabak 
darstellen. Aus gesundheitspolitischen Gründen könnte eher 
die Rechtfertigung einer Differenzierung und damit eine 
Steuerbefreiung abgeleitet werden. 

Gegen die weiteren vorgeschlagenen Änderungen bestehen 
keine Einwände. 

25 Exemplare dieses Schreibens gehen mit gleicher Post dem 
Präsidium des Nationalrates zu. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 
VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

l 
Vi 

\j},UI/ 
(Dr. oth;a~ler) ~ 

(Dr. Wolfgang Seitz) 
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